
Masterprüfungsordnung der Hochschule Bremer-
haven für den Studiengang Change Management in

kleinen und mittelständischen Unternehmen 
(Fachspezifischer Teil)

Vom 23. Mai 2006

Der Rektor der Hochschule Bremerhaven hat am 
20. Februar 2007 gemäß § 110 Abs. 2 des Bremischen
Hochschulgesetzes (BremHG) vom 11. Juli 2003
(Brem.GBl. S. 295), zuletzt geändert durch Gesetz vom
23. März 2004 (Brem.GBl. 182), den fachspezifischen
Teil der Masterprüfungsordnung der Hochschule Bre-
merhaven für den Studiengang Change Management
in kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU)
in der nachstehenden Fassung genehmigt. 

Soweit in dieser Ordnung nichts anderes geregelt
ist, gilt der allgemeine Teil der Masterprüfungsord-
nungen der Hochschule Bremerhaven vom 7. Dezem-
ber 2004 (Brem.ABl. S. 580) (AT-MPO) in der jeweils
gültigen Fassung.
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Anlage 1 Prüfungsleistungen

§ 1 

Regelstudienzeit, Studienaufbau und Studienumfang

(1) Die Regelstudienzeit beträgt vier Semester. Sie
beinhaltet die Masterarbeit und das Kolloquium.

(2) Der für den erfolgreichen Abschluss des Studi-
ums erforderliche Umfang der zu absolvierenden Mo-
dule beträgt 120 Credit Points.

§ 2 

Prüfungsleistungen

(1) Prüfungsleistungen werden in den in § 7 Abs. 2
AT-MPO genannten Formen erbracht.

(2) Die Art der in den Modulen zu erbringenden
Prüfungsleistungen regelt Anlage 1.

(3) Besteht eine Modulprüfung aus Teilprüfungen,
erfolgt die Gewichtung gemäß Anlage 1.

(4) Veranstaltungssprache der in Anlage 1 benann-
ten Module ist in der Regel Englisch. Prüfungen in
diesen Modulen werden in der Regel in englischer
Sprache durchgeführt. Jede Modulprüfung kann in
englischer Sprache durchgeführt werden.

(5) Aus den drei Modulen „Change Management
Anwendungsfeld 1/2/3“ sind zwei zu wählen.

(6) Die Dauer einer Projektarbeit beträgt höchstens
ein Semester. Verlauf und Ergebnisse der Projektar-
beit sind schriftlich zu dokumentieren, die Ergebnisse
darüber hinaus mündlich zu präsentieren.

(7) Ein Prüfling kann für Hausarbeiten und Projekt-
arbeiten Themen vorschlagen.

(8) Alle Prüfungsleistungen außer Klausuren kön-
nen auch durch eine Gruppe von Studierenden in Zu-
sammenarbeit erbracht werden.

(9) Bei maximal drei Prüfungsleistungen sind zwei
Wiederholungen möglich. Wird eine Klausur auch bei
der zweiten Wiederholung nicht bestanden, unterzieht
sich der Prüfling bei denselben Prüfern oder Prüferin-
nen einer mündlichen Ergänzungsprüfung, wenn min-
destens 40% der bei der zweiten Wiederholung gefor-
derten Leistung erbracht wurden.

§ 3 

Masterarbeit und Kolloquium 

(1) Die Masterprüfung besteht aus den Modulprü-
fungen gemäß Anlage 1, der Masterarbeit und dem
Kolloquium, in dem die Masterarbeit zu verteidigen
ist.

(2) Zur Masterarbeit kann nur zugelassen werden,
wer mindestens 90 Leistungspunkte erreicht hat.

(3) Die Bearbeitungsfrist der Masterarbeit beträgt
22 Wochen.

(4) Die Masterarbeit ist schriftlich in deutscher oder
englischer Sprache zu verfassen.

(5) Der schriftliche Teil der Masterarbeit ist in min-
destens drei maschinengeschriebenen, gebundenen
Exemplaren sowie in zwei Exemplaren auf geeigneten
elektronischen Datenträgern abzugeben.

(6) Das Kolloquium besteht aus einem Vortrag und
einer Verteidigung. Beide Teile sollten den gleichen
zeitlichen Umfang haben.

§ 4

Gesamtnote der Masterprüfung

Die Gesamtnote der Masterprüfung errechnet sich
zu 75% aus den entsprechend der Credit Points ge-
wichteten Modulnoten und zu 25% aus der Note des
Abschlussverfahrens. Die Note des Abschlussverfah-
rens errechnet sich zu 33% aus der Note des Kolloqui-
ums und zu 67% aus der Note der Masterarbeit. 

§ 5 

Mastergrad

Nach bestandener Masterprüfung verleiht die
Hochschule den Grad „Master of Arts“.

§ 6 

In-Kraft-Treten

(1) Diese Prüfungsordnung tritt mit Wirkung vom 
1. September 2006 in Kraft.

(2) Sie gilt erstmals für Studierende, die bei oder
nach In-Kraft-Treten dieser Prüfungsordnung ihr Stu-
dium an der Hochschule Bremerhaven aufnehmen.

Bremerhaven, den 20. Februar 2007

Der Rektor der 
Hochschule Bremerhaven
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Bekanntmachung zur Festsetzung des Vomhundert-
satzes nach § 148 des Sozialgesetzbuches

– Neuntes Buch – (SGB IX)

Vom 5. März 2007

Auf Grund des § 148 Abs. 4 des Sozialgesetzbuches
– Neuntes Buch – (SGB IX) vom 19. Juni 2001 (BGBl. I
S. 1046, 1047), zuletzt geändert durch Artikel 6 des
Gesetzes vom 2. Dezember 2006 (BGBl. I S. 2744), wird
bekannt gemacht:

§1

Der Vomhundertsatz nach § 148 Abs. 4 SGB IX für
das Kalenderjahr 2006 beträgt 3,71.

§2

Diese Bekanntmachung tritt am Tag nach ihrer Ver-
öffentlichung in Kraft.

Bremen, den 5. März 2007

Versorgungsamt Bremen

Beendigung der vorbereitenden Untersuchungen
gemäß § 141 Baugesetzbuch (BauGB) für ein Gebiet
zwischen Bei den drei Pfählen, Georg-Bitter-Straße,
nördliche Grenze der Wohnbebauung Treviranus-
straße und östlich Kindertagesstätte „Bei den drei

Pfählen“ („Georg-Bitter-Straße“)

Auf Grund des § 141 Abs. 3 BauGB in Verbindung
mit der ihr durch Beschluss der Stadtbürgerschaft vom
3. Juli 2003 erteilten Ermächtigung hat die Deputation
für Bau und Verkehr am 15. Februar 2007 nachfolgen-
den Beschluss gefasst:

Die Deputation für Bau und Verkehr (S) hebt den am
27. Oktober 1988 gefassten Beschluss (Brem.ABl. S. 416)
über den Beginn der vorbereitenden Untersuchungen
gemäß § 141 Baugesetzbuch (BauGB) für ein Gebiet
zwischen Bei den drei Pfählen, Georg-Bitter-Straße,
nördliche Grenze der Wohnbebauung Treviranus-
straße und östlich Kindertagesstätte „Bei den drei
Pfählen“ („Georg-Bitter-Straße“) auf.

Bremen, den 15. Februar 2007

Der Senator für Bau, 
Umwelt und Verkehr




